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Entwurf der Beschlussvorlage des RKU 
Vollzug des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) 
und des Bayerischen Naturschutzgesetzes (BayNatSchG) 

Erlass der Verordnung der Landeshauptstadt München 
über das Landschaftschutzgebietes 
,,Moosgrund im Münchner Nordosten" 

Landschaftsschutzgebiet „Moosgrund" nicht in 
dieser Form ausweisen 
Empfehlung Nr. 20-26 / E 00519 der Bürgerversammlung 
des Stadtbezirkes 13 - Bogenhausen am 28.10.2021 

Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung
Stadtplanung 
PLAN-HAI l-60V

Landwirtschaft im Münchner Nordosten erhalten - Verfahren zum geplanten 
Landschaftsschutzgebiet „Moosgrund" stoppen 
Antrag Nr. 20-26 / A 05543 von Herrn StR Fabian Ewald, Herrn StR Jens Luther 
vom 02.04.2025, eingegangen am 02.04.2025 

Ihre Zuleitung vom 15.04.2025 (Anfrage zur Mitzeichnung Stadtratsantrag Nr. 20-26 / A 
05543 Landschaftsschutzgebiet Moosgrund 

Per E-Mail (beschlusswesen@rku@muenchen.de) 
an das Referat für Klima und Umweltschutz - RKU-GL4 

zur Mitzeichnungsanfrage des RKU bzgl. STR-Antrag 20-26 / A 05543 • 
Landschaftsschutzgebiet Moosgrund ist die Stellungnahme des Referates für Stadtplanung 
und Bauordnung vom 23.04.2025 im Hinblick auf die vorbereitenden Untersuchungen für eine
städtebauliche Entwicklungsmaßnahme (SEM) im Münchner Nordosten zu ergänzen. 

Der Erlass einer Verordnung über ein Landschaftsschutzgebiet „Moosgrund" wird aus den in 
der Vorlage genannten Gründen vom Referat für Stadtplanung und Bauordnung grundsätzlich
begrüßt.

Da jedoch auch die laufenden, komplexen Gespräche der Stadt mit Eigentümer*innen 
landwirtschaftlicher Betriebe im Rahmen der SEM-Voruntersuchungen ebenfalls berücksichtigt
werden müssen und sich die Schutzgebietsausweisung mittelbar auf die Umsetzbarkeit der
geplanten Entwicklung im Münchner Nordosten auswirken kann, wird der Erlass der 
Verordnung zum jetzigen Zeitpunkt vom Referat für Stadtplanung und Bauordnung nicht 
befürwortet. Es sollte mithin der Abschluss der Voruntersuchungen bzw. der Abschluss der
Verhandlungen mit den Eigentümer*innen abgewartet werden.
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